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LRH / Folgeprüfung / Direktion Inneres und Kommunales - Gemeindeaufsicht und 
Bedarfszuweisungen 

LRH nahm Umsetzung seiner Empfehlungen unter die Lupe 

Insgesamt legte der LRH hat dem Kontrollausschuss fünf Verbesserungsvorschläge vor; 

drei davon wurden im Juni 2012 beschlossen. Die Folgeprüfung zeigt, dass diese drei 

Empfehlungen in Umsetzung sind. 

Der LRH hat u.a. die "gesamtstrategische Neuausrichtung der Kommunalstrukturen mit 

stärkerer Differenzierung zwischen flächendeckend erforderlicher Grundversorgung und 

regional verfügbarer Zusatzausstattung" empfohlen. "Hier kam im Bereich der Hallen- und 

Freibäder oder im Feuerwehrwesen Bewegung ins System", skizziert LRH-Direktor Dr. Friedrich 

Pammer. Gerade die Bäder sind als Thema geeignet, um die Regionalisierung kommunaler 

Infrastruktur strategisch zu gestalten. "Daneben gibt es aber weitere Bereiche, z.B. Sport- und 

Freizeitanlagen, Veranstaltungseinrichtungen, Bauhöfe oder Amtsgebäude, die mit gleicher 

Zielsetzung bearbeitet werden sollten; insgesamt könnte die Herangehensweise weniger 

zögerlich sein", unterstreicht Pammer. 

In Bezug auf die "Weiterentwicklung der Aufsichtsinstrumente im Sinne der angestrebten 

Wirkungen und Ziele" ist für den LRH eine Fokussierung der Gemeindeprüfung hin zu einem 

Korrektiv im Bereich der Gemeindefinanzen erkennbar. "Wenn das Land die vereinbarten 

Maßnahmen konsequent einfordert und umsetzt, sind die Voraussetzungen für eine 

entsprechende Wirksamkeit gegeben", ist der LRH-Direktor überzeugt. 

Was die "Unterstützung der Gemeinden zur Implementierung eines professionellen Finanz- und  

Risikomanagements" betrifft, holte die Direktion Inneres und Kommunales 2012 ein Gutachten 

zu den Franken-Fremdwährungsdarlehen samt Handlungsempfehlungen ein; dieses wurde 

betroffenen Gemeinden, die danach fragten, zur Verfügung gestellt. "Eine generelle 

Übermittlung der Expertise an alle betroffenen Gemeinden wäre sinnvoll gewesen", sagt 

Pammer abschließend.  
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